
  
Anwalt für Strafrecht: Unterbringung in einer Entziehungsanstalt

  

Der für die Anordnung der Unterbringung in einer Entziehungsanstalt erforderlich Hang des
Beschuldigten, berauschende Mittel im Übermaß zu sich zu nehmen, kann nicht alleine mit der
Begründung abgelehnt werden, dass der Beschuldigte nicht von Rauschmitteln abhängig ist.

  

Um eine Unterbringung des Beschuldigten in einer Entziehungsanstalt anzuordnen, muss das Gericht beim
Beschuldigten einen Hang, alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel im Übermaß zu sich zu
nehmen, feststellen. Für einen Hang reicht eine eingewurzelte auf psychische Disposition zurückgehende
oder durch Übung erworbene Neigung, immer wieder Rauschmittel zu konsumieren aus. Diese Neigung
muss noch nicht den Grad einer physischen Abhängigkeit erreicht haben. Der Bundesgerichtshof hatte sich
in seinem Beschluss vom 10. Dezember 2018 (5 StR 427/18) mit der Frage zu befassen, ob es ausreicht,
dass das Gericht auf eine fehlende Drogenabhängigkeit abstellt, um einen Hang abzulehnen. Die
Beschuldigten konsumierten wiederholt Rauschmittel und Alkohol. Sie beschlossen den Betroffenen
auszurauben, mit welchem sie sich verabredet hatten, um diesem Betäubungsmittel zu verkaufen. Am
Wochenende vor dem Treffen mit dem Betroffenen hatten sich die Beschuldigten bereits „reichlich
Amphetamin und Cannabis zugeführt“. Vor dem Treffen konsumierten sie erneut Cannabis und
Amphetamin. Das Landgericht lehnte die Anordnung der Unterbringung der Beschuldigten in einer
Entziehungsanstalt ab, da eine Alkohol- oder Drogenabhängigkeit, mithin ein Hang, bei keinem der
Beschuldigten festzustellen war. Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs hätte ein Hang der
Beschuldigten nicht alleine unter Hinweis auf die fehlende Drogenabhängigkeit verneint werden dürfen.
Angesichts des festgestellten Konsumverhaltens der Beschuldigten, die auch schon seit Jahren Umgang mit
Betäubungsmitteln hatten, war das Vorliegen eines Hangs nicht von vornherein ausgeschlossen. 
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